
 

 

 

 
Beschlussvorlage Nr. B-191/2022  

 
 
Einreicher: 

 
 

 

Dezernat 1/Amt 20   

 

Gegenstand:  

Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds der Chemnitzer Wohn- und Heimstättengesellschaft mbH 

 

  Status Beratungsergebnis 
 

Beratungsfolge  
(Beiräte, Ortschaftsräte, Ausschüsse, Stadtrat) 

Sitzungs- 
termine 

öffentlich/ 
nichtöffentlich 

bestä- 
tigt 

abge- 
lehnt 

ohne 

Empfeh- 
lung 

     

 Verwaltungs- und Finanzausschuss 08.09.2022 nicht öffentlich    

 Stadtrat 14.09.2022 öffentlich    

 

 
 

 Ralph Burghart 
Unterschrift 

  



 

 

 
 Die Vorlage hat haushaltsrelevante Veränderungen:  [  ] ja [X] nein 

  

  [  ] Produktsachkonto/Maßnahmenummer in Anlage   , Seite    benannt  

  [  ] Produktsachkonto (Aufwandskonto f. ErgHH; Auszahlungskonto f. Investition)                 

  [  ] Maßnahmenummer                 

 Gesamtaufwendungen/-auszahlungen für die Maßnahme  EUR 

   
 Maßnahmenbezogene Erträge/Einzahlungen  EUR 

   
 Finanzbedarf ist [  ] gesichert  [  ] nicht gesichert 
   

 Finanzielle Übersicht siehe Anlage    Seite      
   

 
Gesetzliche Grundlagen: 

 

 
 

 
Bereits gefasste Beschlüsse sind betroffen: 

Beschlussnummer Beschluss-Da-
tum 

Beschlussfassendes Gremium aufzuheben zu ändern 

B-096/2020 19.05.2020 Stadtrat  X 

     
     

 
An der Erarbeitung der Vorlagen wurden beteiligt: 

 
 

 
 

Die Vorlage hat klimarelevante Auswirkungen: [  ] Ja, [X] Nein 
 

 
 
 

 
 



Anlage 1 Seite 1 zu B-191/2022 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Stadtrat bestellt widerruflich die u. g. Person in den Aufsichtsrat der Chemnitzer Wohn- und 
Heimstätten-Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

 

Vertreterin der GGG Frau Katja Loße 

   
 
 



Anlage 2 Seite 1 zu B-191/2022 

 

 

Begründung: 

 
1. Aufsichtsrat der Chemnitzer Wohn- und Heimstätten-Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

(CWH) 
 
Die Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H (GGG) ist zu 85,68 % (ohne Be-
rücksichtigung der eigenen nicht stimmberechtigten Anteile der CWH) und private Anteilseigner zu 
14,32 % an der Chemnitzer Wohn- und Heimstätten-Gesellschaft mit beschränkter Haftung (CWH) 
beteiligt. 
 
Der Aufsichtsrat der CWH besteht nach den Regelungen des Gesellschaftsvertrages aus insge-
samt vier Mitgliedern. Aus den gesellschaftsvertraglichen/gesetzlichen Vorschriften und der bishe-
rigen Handhabung ergibt sich folgende Zusammensetzung des Aufsichtsrates: 
 
- zwei von der Muttergesellschaft Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft 

m.b.H. (GGG) vorgeschlagene Vertreter 
- eine weitere vom Stadtrat zu wählende und widerruflich zu bestellende Person 
- ein Vertreter der privaten Anteilseigner. 

 
Mit Schreiben vom 14.07.2022 teilte Frau Roswitha Kurth (Vertreterin der GGG) mit, dass sie ihre 
Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der CWH zum 31.08.2022 niederlegt. 
 
Durch die GGG wird Frau Katja Loße (Leiterin Hauptabteilung Konzernbetriebswirtschaft/ 
Konzernorganisation) zur Bestellung in den Aufsichtsrat der CWH vorgeschlagen. Über die Bestel-
lung dieses Mitgliedes beschließt der Stadtrat der Stadt Chemnitz. 
 

tabellarische Übersicht (alt/neu)  

 Bisherige Besetzung 
 

Veränderung 
 

Vertreterin der GGG Frau Roswitha Kurth Frau Katja Loße 

Vertreter der GGG Herr Tilo Keller - unverändert - 

Weiterer Vertreter 
Herr Jörg Vieweg 
(SPD-Fraktion) 

- unverändert - 

Vertreter der privaten Anteils-
eigner 

Herr Sven Sturmhöfel - unverändert - 

 
2. Bestellung 
 
Die Nachbesetzung hat keinen Einfluss auf das Stärkeverhältnis der Fraktionen der jeweiligen Auf-
sichtsräte.  
 
Daher wird in Analogie zum bereits praktizierten Vorgehen bei Nachbestellungen von Aufsichtsrä-
ten städtischer Unternehmen vorgeschlagen nur die Vertreterin der GGG neu zu bestellen. 
 
Die Vertreterin der GGG wird durch Mehrheitswahl nach § 39 Abs. 7 SächsGemO bestimmt.  
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